
Dr. Christian Stocker 
Bundeskan zler Republ ik Österre ich 
Ballhausplat z 2, 1010 Wien 

Frau 

Präsidentin des Bundesrates 

Dr. Andrea Eder-Gitschthaler 

Dr. Karl Renner-Ring 3 

1017 Wien 

Wien, am 10. April 2025 

Sehr geehrte Frau Bundesratspräsidentin, 

unter Bezugnahme auf Art. 23c Abs. 5 B-VG darf ich mitteilen, dass die Bundesregierung am 

19.3.25 beschlossen hat, Frau Landeshauptmann-Stellvertreterin des Landes Steiermark, 

Manuela KHOM, als Mitglied und Herrn Landesrat des Landes Steiermark, Dr. Karlheinz 

KORHNHÄUSL, sowie Herrn Abgeordneten des Burgenländischen Landtags, Robert 

HERGOVICH, als stellvertretende Mitglieder im Ausschuss der Regionen zu nominieren . 

Unter Anschluss der relevanten Beilagen bitte ich um Kenntnisnahme. 

Mit besten Grüßen 

l rlN-4-Y, 

Beilagen 
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BUNDESKANZLERAMT-BUNDESKANZLER 
GZ 2025-0.211.096 

Punkt 7 des Beschlussprotokolls Nr. 3 

3. Sitzung des Ministerrates am 19. März 2025 

7. Bericht des Bundeskanzlers, Zahl 2025-0.147.230, betreffend Ausschuss der Regionen: 

Land Steiermark - Nominierung von Frau Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela 

KHOM als Mitglied und von Herrn Landesrat Dr. Karlheinz KORN HÄUSL als 

stellvertretendes Mitglied; Land Burgenland - Nominierung von Herrn 

Landtagsabgeordnetem Robert HERGOVICH als stellvertretendes Mitglied . 

Der Ministerrat beschließt im Sinne des Antrages. 

Wien, 19. März 2025 
Mag.Dr. GRAD 
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':: Bundeskanzleramt 

Geschäftszahl: 

2025-0.140.182 

Vortrag an den Ministerrat 

3/7 
Zur Veröffentlichung bestimmt 

Ausschuss der Regionen: Land Steiermark- Nominierung von Frau 

Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela KHOM als Mitglied und von 

Herrn Landesrat Dr. Karlheinz KORNHÄUSL als stellvertretendes Mitglied; 

Land Burgenland - Nominierung von Herrn Landtagsabgeordnetem Robert 

HERGOVICH als stellvertretendes Mitglied 

Mit Schreiben vom 12. Februar 2025 teilte das Amt der Steiermärkischen Landesregierung 

mit, dass das Mandat von Herrn Werner Amon, MBA, als Mitglied im Ausschuss der 

Regionen (AdR) in Folge der Landtagswahlen des Landes Steiermark vom 24. November 

2024 geendet hat. Weiters wurde darüber informiert, dass Frau MMag. Barbara Eibinger­

Miedl in Folge der Landtagswahlen als stellvertretendes Mitglied des AdR mit Wirkung 

vom 30. Jänner 2025 zurückgetreten ist. Aufgrund des Beschlusses der Steiermärkischen 

Landesregierung vom 30. Jänner 2025 werden Frau Landeshauptmann-Stellvertreterin 

Manuela KHOM als neues Mitglied und Herr Landesrat Dr. Karlheinz KORN HÄUSL als 

neues stellvertretendes Mitglied vorgeschlagen. 

Mit Schreiben vom 26. Februar 2025 teilte das Amt der Burgenländischen Landesregierung 

mit, dass - in Folge der Landtagswahlen vom 19. Jänner 2025 - an Stelle von Herrn 

Landesrat Mag. Heinrich Dorner, bisheriges stellvertretendes Mitglied im Ausschuss der 

Regionen (AdR), nunmehr Herr Landtagsabgeordneter Robert HERGOVICH als neues 

stellvertretendes Mitglied zur Nominierung vorgeschlagen wird. Dies wurde von der 

Burgenländischen Landesregierung in ihrer Sitzung am 26. Februar 2025 beschlossen. 

Gemäß Art. 305 AEUV werden die Mitglieder des AdR sowie eine gleiche Anzahl von 

Stellvertreterinnen bzw. Stellvertretern vom Rat auf Vorschlag der jeweiligen 

Mitgliedstaaten mit qualifizierter Mehrheit auf fünf Jahre ernannt, wobei eine 

Wiederernennung zulässig ist. 

Gemäß Art. 300 Abs. 3 AEUV muss ein Mitglied bzw. stellvertretendes Mitglied des AdR 

entweder ein auf Wahlen beruhendes Mandat in einer regionalen oder lokalen 
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Gebietskörperschaft innehaben oder gegenüber einer gewählten Versammlung politisch 

verantwortlich sein. Die Mitgliedschaft im AdR endet gemäß Art. 305 AEUV automatisch 

mit Wegfall der Voraussetzungen. Die vorgeschlagene Kandidatin und die 

vorgeschlagenen Kandidaten erfüllen die Voraussetzungen gemäß Art. 300 Abs. 3 AEUV. 

Die Erstellung der österreichischen Vorschläge für die Ernennung von Mitgliedern des AdR 

obliegt gemäß Art. 23c Abs. 1 B-VG der Bundesregierung. Die Vorschläge sind aufgrund 

von Vorschlägen der Länder sowie des Österreichischen Städtebundes und des 

Österreichischen Gemeindebundes zu erstellen (Art. 23c Abs. 4 B-VG). Hierbei haben die 

Länder je ein Mitglied und ein stellvertretendes Mitglied, der Österreichische Städtebund 

und der Österreichische Gemeindebund gemeinsam drei Mitglieder und drei 

stellvertretende Mitglieder vorzuschlagen. 

Nach erfolgter Beschlussfassung durch die Bundesregierung wird die Ständige Vertretung 

Österreichs bei der Europäischen Union beauftragt werden, dem Generalsekretariat des 

Rates die Nominierungen zu notifizieren. 

Gemäß Art. 23c Abs. 5 B-VG sind der Nationalrat und der Bundesrat von den 

Nominierungen zu unterrichten. 
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Im Einvernehmen mit der Bundesministerin für europäische und internationale 

Angelegenheiten stelle ich daher den 

Antrag, 

die Bundesregierung wolle diesen Bericht zustimmend zur Kenntnis nehmen und mich 

ermächtigen: 

1. die Nominierung von Frau Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela KHOM, 

Mitglied der Steiermärkischen Landesregierung, zum Mitglied des AdR und von 

Herrn Landesrat Dr. Karlheinz KORN HÄUSL, Mitglied der Steiermärkischen 

Landesregierung, sowie von Herrn Robert HERGOVICH, Abgeordneter des 

Burgenländischen Landtags, jeweils zum stellvertretenden Mitglied des AdR beim 

Generalsekretariat des Rates im Wege des Bundesministeriums für europäische 

und internationale Angelegenheiten vorzunehmen, und 

2. den Nationalrat und den Bundesrat gern. Art. 23c Abs. 5 B-VG über die 

Nominierungen zu informieren. 

18. März 2025 

Dr. Christian Stocker 

Bundeskanzler 
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AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG 

Abteilung 9 

BKA - IV/1 (Institutionelle Angelegenheiten 
der Europäischen Union) 
Dr. Julia Klameth 
Ballhausplatz/2 
1010 Wien 

GZ: ABT09-12/2025-43 

Ggst. : Nominierung von Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela 

Khom als Mitglied und Landesrat Dr. Karlheinz Kornhäusl als 
stellvertretendes Mitglied des Ausschusses der Regionen 2025-
2030 

Sehr geehrte Frau Dr. Klameth! 

A Das Land 
V Steiermark 
+ Kultur, Europa, Sport 

Steiermark Büro Brüssel 

Bearb.: Patricia Raggam, MA 
Tel. : +43 (316) 877-3122 
Fax: +32(2)7321263 
E-Mail: steiermark­
office@stmk.gv.at 

Bei Antwortschreiben bitte 
Geschäftszeichen (GZ) anführen 

Graz, am 12.02.2025 

In Bezug auf die Nominierung von Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom als 

Mitglied und Landesrat Dr. Karlheinz Kornhäusl als stellvertretendes Mitglied des 

Ausschusses der Regionen übermitteln wir Ihnen in der Beilage die Zurücklegung des 

Mandats als stellvertretendes Mitglied von Frau Landesrätin MMag. a Barbara Eibinger-Miedl, 

den Regierungssitzungsbeschluss vom 30. Jänner 2025 und das ausgefüllte Ratsformular für 

die Nominierung mit der Bitte um Kenntnisnahme und zur weiteren Veranlassung. 

Beilagen 

Mit freundlichen Grüßen 

Für die Steiermärkische Landesregierung 

Mag. Patrick Schnabl 

(elektronisch gefertigt) 

f !Das Land 
Unterzeichner Land Steiermark 

Datum/Zeit-UTC 2025-02-12T12:10:02•01:00 
Steiermark l 

Priiflnformation Das elektronische Original dieses Dokumentes wurde 
amtssigniert. Hinweise zur Prüfung dieser elektronischen 
Signatur bzw. der Echtheit des Ausdrucks finden Sie unter 
httpsJ/as.stmk.gv.at 

1040 Brüssel• Avenue de Tervuren 82-84 
https://datenschutz.stmk.gv.at • UID ATU37001007 

Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG : IBAN AT023800090004105201 •BIC RZSTAT2G 
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ABT09-12/2025-l 7 
Regierungssitzungsantrag 

Stück 1 

Betreff/Ergänzungen 

Nominierung von Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom als Mitglied und Landesrat Dr. 
Karlheinz Kornhäusl als stellvertretendes Mitgl ied des Ausschusses der Regionen 

1 Vermerk 

1 Regierungssitzung Nr. 

5. am 30.01.2025 

Vorschlag von 

ABT09 
ABT09 ( Mag. Patrick Schnabl) 

1 

J Antragstellung durch 

Manuela Khom 

1 Freigabe durch 

Mag.Dr. Angelika Unger 

1 Bearbeitungsstatus 

beurkundet 

J ~eschluss 
~rag einstimmig angenommen _____ _ 

1 ~nmerkung 

1 

Beurkundung 

Mag. Brigitte Scherz-Schaar, 30.01.2025 

d S• 

--------- --------

1 Status am Spiegel 

gesetzt 

------- --

Dieses Dokument wurde elektronisch beurkundet. 
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Abteilung 9 

Kultur, Europa, Sport 

GZ: ABT09-12/2025-17 

Ggst. Nominierung von Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela 
Khom als Mitglied und Landesrat Dr. Karlheinz Kornhäusl 
als stellvertretendes Mitglied des Ausschusses der Regionen 

AV. 

Regierungssitzung 

Die neue Funktionsperiode des Ausschusses der Regionen beginnt am 26. Jänner 2025 und dauert bis 

zum 25. Jänner 2030. Das Generalsekretariat des Rates der EU hat den Mitgliedstaaten für die 

Nominierungen der AdR-Mitglieder eine Frist bis 30. September 2024 gesetzt. 

Die Nominierung der Mitglieder des Ausschusses der Regionen (AdR) sowie der stellvertretenden 

Mitglieder aus Österreich erfolgt gern. Art. 23c Abs. 1 und 4 B-VG durch die Bundesregierung auf der 

Grundlage von Vorschlägen der Länder und des Österreichischen Städte- und Gemeindebundes. Die 

Ernennung der AdR-Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder erfolgt dann durch einen Beschluss 

des Rates der EU. 

Somit obliegt es der Steiermärkischen Landesregierung, em steirisches Mitglied sowie em 

stellvertretendes Mitglied für den AdR der Bundesregierung zur Nominierung vorzuschlagen. 

Für das Land Steiermark wurden zuletzt mit Beschluss MRV 106/15 des Ministerrates vom 

25. September 2024 Landesrat Werner Amon, MBA als Mitglied und Landesrätin MMag.a Barbara 

Eibinger-Miedl als stellvertretendes Mitglied nominiert. 

Um eine Kontinuität in der Wahrnehmung des AdR-Mandats sicher zu stellen, wird in Umsetzung des 

Regierungsprogramms 2024-2029 daher vorgeschlagen, Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela 

Khom als Mitglied im Ausschuss der Regionen und Landesrat Dr. Karlheinz Kornhäusl als 

stellvertretendes Mitglied für die Mandatsperiode 2025 bis 2030 zu nominieren. 

RSA_ l V3.0 

2 
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Es wird daher der 

Antrag 

gestellt, die Steiermärkische Landesregierung wolle folgenden Beschluss fassen: 

Die Bundesregierung wird ersucht, Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom als Mitglied im 

Ausschuss der Regionen und Landesrat Dr. Karlheinz Kornhäusl als stellvertretendes Mitglied im 

Ausschuss der Regionen für die Mandatsperiode 2025 bis 2030 zu nominieren. 

Landeshauptmann-Stellvertreterin 

Manuela Khom 

@ !Das Land 
Unterzeichner Land Steiermark 

Datum/Zelt-UTC 2025-01-30T11:18:16+01:00 
Steiermark! 

Prüfinformation Das elektronische Original dieses Dokumentes wurde 
amtssigniert. Hinweise zur Prüfung dieser elektronischen 
Signatur bzw. der Echtheit des Ausdrucks finden Sie unter 
https://as.stmk.gv.at 

3 
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Von: 

An: 

Gesendet am: 

Betreff: 

Zur 1 nformation ! 
Liebe Grüße 
Silvia 

Mag.a Silvia Fischer 
Referatsleiterin 

Fischer Silvia <silvia.fischer@stmk.gv.at> 

Schnabl Patrick <patrick.schnabl@stmk.gv.at>; Korzinek 
Erich <erich.korzinek@stmk.gv.at>; Raggam Patricia 
<patricia.raggam@stmk.gv.at> 

03.02.2025 14:17:14 

WG: Stellvertretendes Mandat im Ausschuss der Regionen 

Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
Abteilung 9 Kultur, Europa, Sport 
Referat Europa und Internationales 

Landhausgasse 7, 8010 Graz 
Tel.: +43/316/877/4517 
mailto : europa-international@st mk.gv.at 
www.europa.steiermark.at 
www.kultur.steiermark.at 
www.landesbibl iothek.steiermark.at 
www.sport .steiermark.at 

Öffentliche Verkehrsmittel: Straßenbahn alle Linien Haltestelle Hauptplatz 

Bevor Sie diese Mail ausdrucken, prüfen Sie bitte, ob dies wirklich nötig ist. 
Umweltschutz geht uns alle an. 

Von: Mayr Manuela <manuela.mayr@stmk.gv.at> Im Auftrag von Büro LR MMag. Eibinger-Miedl 
Gesendet: Montag, 3. Februar 2025 14:10 
An: president.cor@cor.europa.eu 
Ce: eu-grundsatzfragen@bka.-gv.at; A9_Europa und Internationales <europa-international@stmk.gv.at>; 
Fischer Silvia <silvia.fischer@stmk.gv.at> 
Betreff: Stellvertretendes Mandat im Ausschuss der Regionen 

Sehr geehrter Präsident des Europäischen Ausschusses der Regionen, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

ich habe in der neu gewählten steirischen Landesregierung umfassende neue Aufgaben übernommen und 
lege daher mein Mandat als stellvertretendes Mitglied des Europäischen Ausschusses der Regionen zurück. 
Der Rücktritt soll mit Beschlussfassung der Steiermärkischen Landesregierung über die Bestellung eines 
neuen stellvertretenden Mitglieds des Europäischen Ausschusses der Regionen wirksam werden. Der 
diesbezügliche Regierungssitzungsbeschluss ist am 30.01.2025 erfolgt. Als mein Nachfolger wird mein 
geschätzter Kollege, Landesrat Dr. Karlheinz Kornhäusl vorgeschlagen. Die erforderlichen formalen Schritte 
dafür wurden bereits initiiert und sind in Vorbereitung. 

Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit! 
Mit freundlichen Grüßen 
Barbara Eibinger-Miedl 
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:::: Landesrätin MMag.a Barbara Eibinger-Miedl :::: 
Wirtschaft, Arbeit, Finanzen, Wissenschaft und Forschung 
Nikolaiplatz 3, 8020 Graz 
Tel.:+ 43 316/877 2000 
E-Mail: barbara.eibinger-miedl@stmk.gv.at 
www .zu ku nfts ressort.steiermark.at 

Hinweis nach DSGVO: Ihre Kontaktdaten werden elektronisch gespeichert. 
Sollten Sie zukünftig keine Kontaktaufnahme mehr wünschen, bitten wir um 
kurze Rückmeldung an pbeibinger@stmk.gv.at. Die Zustimmung kann jederzeit 
ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. https:Udatenschutz .stmk.gv.at 
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Land Burgenland 
Stabsabteilung - Protokoll und zentrale Dienste 

Referat EU-Verbindungsbüro Brüssel 

Amt der Bgld. Landesregierung, Europaplatz 1. 7000 Eisenstadt 

Bundeskanzleramt 
Abteilung IV/1 
Ballhausplatz 2 
1010 Wien 

Zahl: 2025-002.465-2/2 
OE: PT-HEl-RBR 

(Bei Antwortschreiben bitte Zahl und OE anführen) 

Eisenstadt, am 26.02.2025 
Sachb.: Mag. Fiona Köllner 

Tel. : +43 57 600-0 
Fax: 

E-Mail: post.bruessel@bgld.gv.at 

Betreff: AdR-Funktionsperiode 2025-2030 - Nominierung eines neuen stellvertretenden 
Mitgliedes des AdR 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Das Amt der Burgenländischen Landesregierung hat mit Schreiben vom 25. Juni 2024, GZ 2024-
002.414-17/3, mitgeteilt, dass das Land Burgenland für die VIII. Mandatsperiode des Ausschusses 
der Regionen (2025-2030) Landeshauptmann Mag. Hans Peter Doskozil als Mitglied und Herrn 
Landesrat Mag. Heinrich Dorner als stellvertretendes Mitglied nominiert, wobei bereits darauf 
hingewiesen wurde, dass die Amtszeit der Betroffenen mit der Neukonstituierung des Landtages 
bzw. der Organe nach der nächsten Landtagswahl und damit voraussichtlich im Feber 2025 endet. 
Die Ernennung durch den Rat erfolgte durch den Beschluss (EU) 2025/71 vom 10. Dezember 
2024. 

Der Burgenländische Landtag wurde am 19. Jänner 2025 neu gewählt. Die 1. (konstituierende) 
Sitzung des neu gewählten Landtages fand am 6. Feber 2025 statt; dabei wurde auch die 
Neukonstituierung der Organe vollzogen und Hans Peter Doskozil erneut zum Landeshauptmann 
des Burgenlandes gewählt. 

In ihrer Sitzung vom 26. Feber 2025 hat die Burgenländische Landesregierung beschlossen, der 
Bundesregierung seitens des Landes Burgenland als stellvertretendes Mitglied im AdR für die 
restliche Dauer der VIII. Mandatsperiode 2025-2030 Herrn Landtagsabgeordneten Robert 
Hergovich vorzuschlagen. Hans Peter Doskozil soll in seiner Funktion als Landeshauptmann 
weiterhin Mitglied des Ausschusses der Regionen sein. 

Für die Nominierung des stellvertretenden Mitglieds dürfen gemäß den Vorgaben des 
Generalsekretariat des Rates folgende Informationen übermittelt werden: 

Alternate Member: Mr Robert HERGOVICH 
Type of mandate: Member of a Regional Assembly holding an electoral mandate: Abgeordneter 
des Burgenländischen Landtags / Member of the State Parliament of Burgenland 
Duration of the mandate: indeterminate duration 
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Professional address: Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt 
E-mail: post.adr@bgld.gv.at 
Date of birth: 2 September 1976 

Es wird ersucht, die entsprechenden Schritte zu veranlassen. 

Ergeht an: 
1) Bundeskanzleramt, Abtei lung IV/1, Ballhausplatz 2, 1010 Wien 
2) Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, Minoritenplatz 8, 1010 

Wien 
3) Verbindungsstelle der Bundesländer 

' -"' Ui,,j Dieses Dokument wurde amtsslgniert. 

J'3' SiegelprOfung und Verifikation unter 
- www.burgenland.at/amtssignatur 

Mit freundlichen Grüßen 
Für die Landesregierung: 

Mag. Rainer Winter 

Amt der Burgenländischen Landesregierung • A-7000 Eisenstadt• Europaplatz 1 

Telefon +43 57 600-0 •Fax +43 2682 61884 •E-Mail anbringen@bgld.gv.at 

www.burgenland .at • Datenschutz https://www.burgenland.at/datenschutz 
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